
 WBK Chef + Stv.  
der Verkehrsgruppen  

Schadenplatzabsperrung  



Ihr Referent  

     Willi Zinniker, Strengelbach  
     ehemaliger Gemeindepolizist  
  

     35 Jahre in der Feuerwehr Strengelbach eingeteilt  
 

     19 Jahre FW Kommandant in Strengelbach  
 

     27 Jahre Feuerwehrinstruktor im Kanton Aargau  
  

     20 Jahre Kursleiter Kant. Verkehrskurse und WBK   
 
                                            

                                        mail: w.zinniker@bluewin.ch  
 

             Betreuer Homepage www.feuerwehr -strengelbach.ch  



2 Der Feuerwehr obliegen die Feuerbekämpfung und  
die Hilfeleistung in Brandfällen. Sie trifft die nötigen 
vorsorglichen Massnahmen bei Feuer - und Explosions- 
gefahr. Sie wird bei Elementarereignissen, Unglücks - 

fällen und Katastrophen sowie im Rahmen der 
Katastrophenorganisation eingesetzt.  

1 Die Feuerwehr ist ein polizeiliches Organ  
  der Einwohnergemeinde, welche in diesem  

  Gesetz als «Gemeinde» bezeichnet ist.  

Wesen und Aufgabe der Feuerwehr  

            Feuerwehrgesetz 23.03.1973   § 1 



Polizeigesetz  

Gesetz über die Gewährleistung  
der öffentlichen Sicherheit  

(Polizeigesetz, PolG) vom 6. Dezember 2005  

§ 34 
   1  Die Polizei kann Personen vorübergehend von einem  
      Ort wegweisen oder fernhalten, wenn diese  

  a) die öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich  
      gefährden oder stören,  

  b) den Einsatz von Polizeikräften, Feuerwehren oder  
      Rettungsdiensten behindern,  

  c) andere Personen ernsthaft gefährden.  



Schadenplatzorganisation  

Verkehrsumleitungszone, 

wird grundsätzlich von der 

Polizei erstellt. Von dieser 

Zone wird der Individual- 

verkehr umgeleitet. In dieser 

Zone sind auch die Warte- 

räume von Stützpunkt und 

weiteren Organisationen. 

Sperrzone 

Wird von der Polizei oder 

FW erstellt. In dieser Zone 

befinden sich die Einsatz- 

organisationen, die Einsatz- 

leitung und die Sanitäts-

Hilfstelle. 

Sicherheitszone 

wird von der FW erstellt.  

Nur für Einsatzkräfte  

in angepasster  

Schutzausrüstung. 



Absperr - und Zutrittzonen  für Ortsfeuerwehren,  
Stützpunktfeuerwehren ohne eigene Chemiewehr,  

Polizei und Rettungsdienste.  

Der Chemiewehr - Stützpunkt 
organisiert sich selbst 
innerhalb der Zone I  

Zone II  
Radius des äussern 
Sicherheitsringes  

150 ð 500 m  

Wind 

Zone I  
Radius des innern 
Sicherheitsringes  

60 ð 100 m  

Wind, Rauch,  
Gase + Gefälle  

           beachten  



Meldung Repol und KAPO 

Im gegenseitigen Einvernehmen ist es von Seiten der Polizei  
jedoch erwünscht, dass bei allen Einsätzen und Übungen,  

welche eine Hauptstrasse erheblich tangieren  
(wie z.B. Strassensperrungen und Umleitungen)  

die zuständige Regionalpolizei und die  
Mobile Einsatzpolizei in Schafisheim verständigt werden.  

Diese Stellen können bei Bedarf auch eine entsprechende 
Radiomeldung veranlassen ("Via Suisse Meldung").  

Einsatzzentrale Mobile Einsatzpolizei in Schafisheim:  
 Telefon 062/ 886 88 81.  



Eigene Sicherheit  



Die Sichtbarkeit geht den vorgeschriebenen Distanzen vor!  

Standort der Signale  

-Am rechten Strassenrand  
- Ausserhalb der Fahrbahn  

- Ausserorts mit Überholmöglichkeit beidseits der Fahrbahn  
Distanzen  

 innerorts bis              50m  
ausserorts      150 - 250m 


